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Baden-Württemberg geht eigenen Weg

Sehr geehrte Mandanten,

einer der wenigen Bereiche, bei denen man noch erhebliche

Aufwendungen steuermindernd berücksichtigen kann, ist die

doppelte Haushaltsführung.

Gerade hier gab es in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Urteile,

die jedoch an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden. Dennoch

soll auf ein Wahlrecht hingewiesen werden, das häufig leider

untergeht und dabei zukünftig wichtiger werden könnte.

Wer nämlich Werbungskosten für eine doppelte Haushaltsführung

hat, kann maximal die Entfernungspauschale für eine tatsächlich

durchgeführte Heimfahrt in der Woche ansetzen. Wer mehr als eine

Heimfahrt wöchentlich durchführt, hat jedoch noch eine weitere

Option. Er kann wählen, ob anstelle der Mehraufwendungen für die

doppelte Haushaltsführung die mehrfachen Heimfahrten mit der

Entfernungspauschale angesetzt werden. Das Wahlrecht ist dabei

vollkommen unumstritten, weil es sogar Eingang in die amtlichen

Verwaltungsanweisungen in R 9.11 Abs. 5 der Lohnsteuerrichtlinien

gefunden hat.

Ob dies günstiger ist, bestimmt der Einzelfall. Insbesondere wenn

jedoch nach Ablauf der ersten drei Monate der doppelten

Haushaltsführung keine Verpflegungsmehraufwendungen mehr

berücksichtigt werden dürfen, die Unterkunftskosten vor Ort gering

sind und/ oder die Entfernung zur Heimat weit ist, kann sich eine

deutlichere Steuerersparnis ergeben.

In Zukunft könnte sich das Wahlrecht noch mehr lohnen, da ab 2021

im Rahmen der Entfernungspauschale 35 Cent (anstatt aktuell 30

Cent) ab dem 21. km angesetzt werden dürfen. Eine weitere

Erhöhung ist zudem ab 2024 geplant. Mit dem spitzen Bleistift

nachzurechnen, kann daher lohnend sein.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke

Hank und Partner mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Hagenbacher Ring 127 , 74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/95031-0 | Telefax: 0791/95031-11

http://www.hank-und-partner.de

info@hank-und-partner.de
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Alle
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.9.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
Einkommensteuer

■
Kirchensteuer

■
Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.9. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

September ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.9.2020.

Erstausbildung: Keine Werbungskosten

Aufwendungen für die Erstausbildung sind ab dem

Veranlagungszeitraum 2004 nicht (mehr) als Werbungskosten

abziehbar, wenn das Studium nicht im Rahmen eines

Dienstverhältnisses stattfindet. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH)

klar.

Eine Studentin hatte Aufwendungen für ihr Erststudium als

Werbungskosten geltend gemacht. Da sie in den Streitjahren keine

beziehungsweise nur geringfügige Einkünfte erzielte, wollte sie die

dadurch entstehenden Verluste mit künftigen, nach dem Studium

erzielten Einkünften verrechnen. Der BFH wollte der Klage der

Studentin stattgeben, sah sich daran aber aufgrund des § 9 Absatz 6

Einkommensteuergesetz (EStG) gehindert, der mit Wirkung ab dem

Veranlagungszeitraum 2004 in das EStG aufgenommen worden ist.

Danach sind die Aufwendungen für eine Erstausbildung nicht als

Werbungskosten abziehbar. Deren Abzug komme nur als

Sonderausgaben begrenzt auf 4.000 Euro beziehungsweise ab dem

Jahr 2012 auf 6.000 Euro in Betracht. Da der Sonderausgabenabzug

nicht zu einem vortragsfähigen Verlust führt, wirkten sich –wie auch

im Fall der Studentin – die Aufwendungen auf Grund der während

der Ausbildung erzielten geringen Einkünfte regelmäßig nicht

beziehungsweise nicht in vollem Umfang steuerlich aus.

Der BFH hielt § 9 Absatz 6 EStG für verfassungswidrig und holte im

Rahmen eines so genannten Normenkontrollverfahrens die

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ein. Nachdem

das BVerfG mit Beschluss vom 19.11.2019 (2 BvL 22-27/14)

entschieden hatte, dass der Ausschluss des Werbungskostenabzugs

von Berufsausbildungskosten für eine Erstausbildung außerhalb eines

Dienstverhältnisses mit dem Grundgesetz vereinbar ist, hat der BFH

das zunächst ausgesetzte Verfahren der Studentin wieder

aufgenommen und deren Klage abgewiesen.

Beim ihm sei eine Vielzahl von Revisionen zu derselben Rechtsfrage

anhängig gewesen, so der BFH. Die Revisionen hätten ebenfalls den

Werbungskostenabzug der Aufwendungen für das Erststudium sowie

insbesondere den Werbungskostenabzug der Aufwendungen für die

Pilotenausbildung betroffen, die außerhalb eines Dienstverhältnisses

stattfand. Diese Verfahren seien nach der Entscheidung des BVerfG

auf entsprechenden rechtlichen Hinweis des BFH zurückgenommen

und durch Einstellungsbeschluss erledigt worden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.02.2020, VI R 17/20

Grundsteuerreform: Baden-Württemberg geht

eigenen Weg

Baden-Württembergs Kabinett hat ein Landesgrundsteuergesetz auf

den Weg gebracht. Dieses sieht eine modifizierte Bodenwertsteuer

vor und weicht damit komplett vom Bundesrecht ab. Dies ist

aufgrund einer Öffnungsklausel im Grundsteuerreformgesetz des

Bundes möglich.

Am 10.04.2018 hatte das Bundesverfassungsgericht das

Bewertungssystem der bisherigen Grundsteuer für verfassungswidrig

erklärt. Dem Gesetzgeber räumte es eine Frist bis Ende 2019 ein, um

eine neue Regelung zu treffen. Für die Umsetzung gilt eine weitere

Frist bis Ende 2024. Ab 01.01.2025 muss die reformierte

Grundsteuer angewandt werden.



September 2020

Schwäbisch Hall 5

Ende 2019 wurde auf Bundesebene ein Grundsteuerreformgesetz

verabschiedet. Beim Bundesmodell fließen in die Berechnung der

Grundsteuer der Bodenrichtwert, die Grundstücksfläche,

Immobilienart, Nettokaltmiete, Gebäudefläche und das Gebäudealter

mit ein.

Baden-Württembergs Bodenwertmodell basiert dagegen im

Wesentlichen auf nur zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem

Bodenrichtwert. Für die Bewertung werden beide Werte miteinander

multipliziert. In einem weiteren Schritt wird eine gesetzlich

festgelegte Steuermesszahl angewandt – modifiziert nach der

Nutzung des Grundstücks. Für überwiegend zu Wohnzwecken

genutzte Grundstücke gibt es einen Abschlag. "Es ist uns wichtig, dass

Wohnen im Durchschnitt nicht teurer werden darf", sagte

Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Bündnis

90/Die Grünen). Mit dem Bodenwertmodell löse neu geschaffener

Wohnraum keine höhere Besteuerung aus. Denn die Gebäudefläche

spiele bei der baden-württembergischen Grundsteuer grundsätzlich

keine Rolle.

Die bisherige Grundsteuer basiert auf den so genannten

Einheitswerten: Im Westen Deutschlands stammen diese

Grundstückswerte von 1964, im Osten von 1935. In seiner

Entscheidung vom 10.04.2018 hat das BVerfG die Werte als veraltet

und verfassungswidrig beurteilt. Deshalb müssen Grundstücke nun

neu bewertet werden – allein in Baden-Württemberg sind dies in den

kommenden Jahren 5,6 Millionen Steuerobjekte.

Finanzministerium Baden-Württemberg, PM vom 28.07.2020

Einfuhr medizinischer Geräte: Mehrwertsteuer- und

Zollerleichterungen verlängert

Die Europäische Kommission hat am 23.07.2020 beschlossen, die

vorübergehende Befreiung von Zöllen und Mehrwertsteuer auf die

Einfuhr medizinischer Geräte und Schutzausrüstung aus Drittländern

bis Ende Oktober 2020 zu verlängern. Damit will sie den Kampf gegen

das Coronavirus unterstützen.

Die Zollbefreiung umfasst Masken und Schutzausrüstungen sowie

Testkits, Beatmungsgeräte und andere medizinische Geräte. Damit

wird die anfängliche Frist von sechs Monaten um weitere drei Monate

verlängert.

Am 11.06.2020 konsultierte die Kommission alle Mitgliedstaaten

sowie das Vereinigte Königreich zur Notwendigkeit der Verlängerung

und beantragte diese. Die Erleichterung gilt ohne Unterbrechung bis

zum 31.10.2020.

Europäische Kommission, PM vom 23.07.2020

Herabsetzung eines Verspätungszuschlags im

Klageverfahren erfordert erneute

Ermessensausübung

Die aufgrund einer Minderung der Steuerfestsetzung erfolgte

Herabsetzung eines Verspätungszuschlags im Klageverfahren ist

rechtswidrig, wenn das Finanzamt hierzu keine erneuten

Ermessenserwägungen anstellt. Dieser Ansicht ist das Finanzgericht

(FG) Münster.

Das Finanzamt setzte die Einkommensteuer des Klägers für 2016

mangels Abgabe einer Steuererklärung aufgrund geschätzter

Besteuerungsgrundlagen fest. Zugleich setzte es einen

Verspätungszuschlag fest. Im Rahmen der Entscheidung über den

hiergegen eingelegten Einspruch führte das Finanzamt aus, dass der

Verspätungszuschlag lediglich 2,89 Prozent der festgesetzten Steuer

betrage. Ferner verwies es auf das Abgabeverhalten des Klägers in

der Vergangenheit, auf seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und

die lange Dauer der Verspätung.

Nachdem der Kläger im laufenden Klageverfahren, das sich auch auf

die Steuerfestsetzung bezog, eine Einkommensteuererklärung

eingereicht hatte, setzte das Finanzamt die Einkommensteuer herab.

Zugleich verminderte es auch den Verspätungszuschlag, ohne

erneute Ermessenserwägungen darzulegen.

Das FG hat der Klage stattgegeben. Es führt aus, dass die Festsetzung

des herabgesetzten Verspätungszuschlages zum Gegenstand des

Klageverfahrens geworden sei. Die Voraussetzungen für die

Festsetzung eines Verspätungszuschlags lägen zwar weiterhin vor.

Das Finanzamt habe jedoch bei der Herabsetzung das ihm durch §

152 Absatz 1 Satz 1 Abgabenordnung (alter Fassung) eingeräumte

Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt. Werde die festgesetzte

Steuer, auf die sich der Verspätungszuschlag bezieht, herabgesetzt,

habe der Betroffene einen Rechtsanspruch auf eine wiederholte

Prüfung und eine vollständig neue Ermessensentscheidung. Die in

der Einspruchsentscheidung enthaltenen Erwägungen bezögen sich

lediglich auf die ursprüngliche Festsetzung des

Verspätungszuschlags. In Bezug auf die Herabsetzung seien dagegen

keine erneuten Ermessenserwägungen erkennbar.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 09.04.2020, 5 K 908/20
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Wirecard: Übersicht über parlamentarische Fragen

und Antworten

Auf der Internetseite

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/2020-07-30-fragen-und-antworten-zum-fall-wirecard.html

hat das Bundesfinanzministerium (BMF) eine Übersicht über

parlamentarische Fragen und Antworten zum Fall Wirecard

zusammengestellt, die laufend aktualisiert wird.

Das BMF erklärt dazu, die mutmaßlich betrügerische Praxis des

Unternehmens Wirecard müsse transparent und lückenlos aufgeklärt

werden. Das Bundesministerium der Finanzen werde diese Aufklärung

weiterhin vorantreiben und die Abgeordneten des Deutschen

Bundestages uneingeschränkt bei ihrer Aufklärungsarbeit

unterstützen.

Der Fall Wirecard habe gezeigt, dass das bisherige System der

Bilanzkontrolle bei der Aufdeckung von Bilanzmanipulationen an

seine Grenzen stößt. Deshalb habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz

einen 16-Punkte-Plan auf den Weg gebracht, um weitreichende

gesetzgeberische Reformen anzustoßen. Die Vorhaben würden derzeit

in der Bundesregierung erörtert. Sie sollen dafür sorgen,

Schwachstellen bei der Bilanzkontrolle zu beseitigen,

Schutzmechanismen zu verbessern und Schlupflöcher zu schließen.

BMF, Mitteilung vom 5.8.2020

Handwerker und haushaltsnahe Dienstleistungen:

Kosten verringern nur die tarifliche Einkommensteuer

Wer Aufwendungen für Handwerker oder eine Haushaltshilfe hat,

kann diese Kosten in der Steuererklärung angeben. Gemäß § 35a

EStG wird dann die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt.

Geklagt hatte ein Ehepaar, das Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus Vermietung und

Verpachtung sowie sonstige Einkünfte hatte. Die Summe der

Einkünfte sowie das zu versteuernde Einkommen waren negativ.

Daneben erzielte das Ehepaar aber auch (positive) Einkünfte aus

Kapitalvermögen. Teilweise unterlagen diese Einkünfte dem

Kapitalertragsteuerabzug, teilweise sind sie gemäß § 32d Abs. 3 EStG

in die Einkommensteuerfestsetzung mit dem gesonderten Steuertarif

gemäß § 32d Abs. 1 EStG eingegangen.

In der Steuererklärung machte das Ehepaar Aufwendungen für

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen im Privathaushalt in

Höhe von 25.379 Euro, für haushaltsnahe Dienstleistungen in Höhe

von 424 Euro und für Handwerkerleistungen in Höhe von 6.482 Euro

geltend.

Diese wurden vom Finanzamt nicht anerkannt, da der

Einkommensteuerbescheid auf Null Euro lautete.

Nach § 35a Abs. 1 EStG ermäßigt sich die tarifliche

Einkommensteuer für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei

denen es sich um eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) handelt,

um 20%, höchstens 510 Euro, der Aufwendungen des

Steuerpflichtigen.

Für andere als in Abs. 1 dieser Vorschrift aufgeführte haushaltsnahe

Beschäftigungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von

haushaltsnahen Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach

Abs. 3 dieser Vorschrift sind, ermäßigt sich die tarifliche

Einkommensteuer auf Antrag um 20%, höchstens 4.000 Euro, der

Aufwendungen des Steuerpflichtigen (§ 35a Abs. 2 Satz 1 EStG).

Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für

Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen

ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer um 20% der

Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um 1.200

Euro (§ 35a Abs. 3 Satz 1 EStG).

Entsprechende Kosten lagen hier zwar vor, eine Ermäßigung der

tariflichen Einkommensteuer kam aber dennoch nicht in Betracht.

Denn die tarifliche Einkommensteuer lag ja bereits bei Null.

Tarifliche Einkommensteuer ist der Steuerbetrag, der sich aus der

Anwendung des Einkommensteuertarifs gemäß § 32a EStG auf das

zu versteuernde Einkommen nach § 2 Abs. 5 EStG, in das

Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1 EStG und § 43 Abs. 5 EStG nicht

einzubeziehen sind (§ 2 Abs. 5b EStG), ergibt.

Die gemäß § 32d Abs. 3 und 4 EStG "veranlagte" und dem

gesonderten Tarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 32d

Abs. 1 EStG unterliegende Einkommensteuer ist nicht (Bestand-)Teil

der tariflichen Einkommensteuer. Vielmehr ist diese um die

Einkommensteuer auf Kapitalerträge gemäß § 32d EStG zu erhöhen

(§ 32d Abs. 3 Satz 2 EStG). Dem entspricht die Ermittlung der

festzusetzenden Einkommensteuer in § 2 Abs. 6 EStG. Danach ist die

tarifliche Einkommensteuer u.a. um Steuerermäßigungen zu

vermindern und um die Steuer nach § 32d Abs. 3 und 4 EStG zu

vermehren.
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Das führt zu dem Ergebnis, dass die auf die Einkünfte aus

Kapitalvermögen entfallende, gesondert zu ermittelnde Steuer nicht

der tariflichen Einkommensteuer zugehört, sondern lediglich eine

Maßgröße für die Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer

ist.

BFH-Beschluss vom 28.4.2020, Az. VI R 54/17

Kindergeld: Erlass einer Rückforderung wegen

Mitverschuldens der Familienkasse

Die Nichtberücksichtigung des eigenen Verschuldens der

Familienkasse kann im Einzelfall zur Ermessensreduzierung auf Null

führen. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Kiel klar. Es hat außerdem

erkannt, dass die Familienkasse ein Mitverschulden an der Höhe des

Rückforderungsbetrages trifft, wenn sie die halbjährlichen

elektronischen Überprüfungsanstöße lediglich abheftet und keine

weitere Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen vornimmt und

sich später herausstellt, dass die Voraussetzungen für die Gewährung

von Kindergeld nicht vorgelegen haben.

Im Streitfall erhielt ein abzweigungsberechtigtes Kind Leistungen

nach dem Sozialgesetzbuch II vom Jobcenter mit der Folge, dass das

Kindergeld komplett angerechnet wurde. Das Kind war bei der

Bundesagentur für Arbeit – Jobcenter – ausbildungsplatzsuchend

gemeldet, hatte es aber unterlassen, sich zu bewerben. Da die

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auch bei fehlender

Kommunikation zwischen Jobcenter und Familienkasse die

Rückforderung von Kindergeld als rechtmäßig ansieht, kommen bei

nicht halbjähriger Überprüfung der Kindergeldvoraussetzungen bei

Nichterfüllen derselben sehr hohe Rückzahlungsbeträge zustande.

Das abzweigungsberechtigte Kind muss das Kindergeld zurückzahlen

und bekommt das Jobcentergeld nicht rückwirkend ausbezahlt.

Diese auch in den Familienkassen bekannte Problematik verpflichtet

sie nach Auffassung des FG Kiel, in besonderem Maße die

Prüfungsanstöße des internen Systems zu beachten. Die unterlassene

interne Überprüfung der Kindergeldvoraussetzungen lasse die

Verletzung der Mitwirkungspflichtdurch den Kindergeldberechtigten

derart zurücktreten, dass nur ein Erlass des dadurch – erhöhten –

Rückforderungsbetrages ermessensgerecht ist (Ermessensreduzierung

auf Null).

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Familienkasse hin hat der

BFH die Revision zugelassen (III R 45/19).

FG Kiel, Urteil vom 25.03.2019, 3 K 9/18, nicht rechtskräftig

Verbraucherrecht: Widerrufsklausel muss prägnant

sein

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass

Darlehensverträge klare und für Verbraucher verständliche Hinweise

auf den Beginn von Widerspruchsfristen enthalten müssen.

In dem konkreten Fall ging es um einen Verbraucher, der einen

grundpfandrechtlich gesicherten Kredit über 100.000 Euro

aufgenommen hatte. Weil Pflichtangaben in der Widerrufsbelehrung

fehlten, widerrief der Mann den Vertrag vier Jahre nach Abschluss.

Der Kreditgeber widersprach mit dem Argument, er habe im Vertrag

auf "weitere deutsche Rechtsvorschriften" verwiesen.

Das reichte aber nicht. Kreditverträge müssen klar und prägnant die

Bedingungen für die Widerrufsfrist darlegen. Eine

"Kaskadenverweisung" auf unterschiedliche Paragrafen im

nationalen Recht bietet diese Klarheit nicht.

EuGH, C-66/19 vom 26.03.2020
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GmbH-

Geschäfts-

führer

Forderungsausfall aus Gesellschafterdarlehen kann

steuerlich absetzbar sein

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat zur steuerlichen Behandlung

eines Forderungsausfalls aus einem Gesellschafterdarlehen Stellung

bezogen. Das diesbezügliche Urteil ist allerdings noch nicht

rechtskräftig, da Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt

wurde.

Die klagenden Eheleute gewährten einer GmbH, deren

Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Ehemann war, im Januar

2012 ein Darlehen. Im März 2012 riet die Hausbank der GmbH zu

einer Umschuldung. Im Dezember 2012 gewährte die Hausbank den

Klägern einen Kredit, der als Gesellschafterdarlehen dienen sollte. Im

Juni 2013 gewährten die Kläger der GmbH ein weiteres Darlehen. Die

GmbH wurde zum 31.12.2014 aufgelöst. Die beiden Darlehen wurden

nicht vollständig an die Kläger zurückgezahlt.

In ihrer Einkommensteuererklärung 2014 machten die Kläger für den

Kläger einen Auflösungsverlust im Sinne des § 17

Einkommensteuergesetz (EStG) geltend. Sie vertraten die Ansicht,

dass bei der Verlustberechnung die beiden nicht zurückgezahlten

Darlehen als nachträgliche Anschaffungskosten der

GmbH-Beteiligung des Klägers zu berücksichtigen seien. Die Darlehen

seien erforderlich gewesen, um den Kapitalbedarf der

unterkapitalisierten GmbH mit Fremdmitteln abzudecken. Ob ein

Darlehen eigenkapitalersetzenden Charakter habe, sei nach der

Einführung des MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts

und zur Bekämpfung von Missbräuchen) vom 23.10.2008 nicht mehr

erheblich.

Das beklagte Finanzamt folgte dieser Berechnung nicht. Es meinte, die

beiden Darlehen seien vor der Krise gewährt worden und der Kläger

habe bei Kriseneintritt die Rückforderung unterlassen. Dadurch seien

seine Forderungen wertlos geworden und hätten mithin keine

Auswirkung auf die Höhe seines Auflösungsverlusts.

Das FG Düsseldorf hat entschieden, dass der Verlust des im Januar

2012 gewährten Darlehens zu negativen Einkünften der Kläger aus

Kapitalvermögen führt und dass der Ausfall des im Juni 2013

gewährten Darlehens den Auflösungsverlust des Klägers erhöht.

Wegen der Vermögenslosigkeit der GmbH habe der endgültige

Darlehensverlust bereits im Zeitpunkt der Auflösung der Gesellschaft

festgestanden. Die Verluste seien daher im Streitjahr 2014 zu

berücksichtigen.

In seiner Urteilsbegründung führte das Gericht aus, dass die erste

Darlehenshingabe (Januar 2012) vor Eintritt der Krise und die zweite

Darlehenshingabe (Juni 2013) während der Krise erfolgt sei. Die

GmbH sei im Laufe des Jahres 2012 in eine Krise geraten, denn die

Hausbank sei nicht mehr bereit gewesen, ihr weitere Darlehen zu

gewähren. Bei der Berechnung des Auflösungsverlusts im Sinne des §

17 EStG sei der vom Kläger im Juni 2013 gewährte und nicht

zurückgezahlte Darlehensanteil als nachträgliche

Anschaffungskosten anzusetzen. Unter Berücksichtigung des

Teileinkünfteverfahrens sei der Auflösungsverlust des Klägers

entsprechend zu erhöhen.

Das im Januar 2012 gewährte Darlehen führe hingegen nicht zu einer

Erhöhung des Auflösungsverlusts. Der Kläger sei als alleiniger

Geschäftsführer über die wirtschaftliche Entwicklung der

Gesellschaft hinreichend informiert gewesen. Dennoch habe er

dieses Darlehen bei Eintritt der Krise nicht zurückgefordert. Dadurch

sei der Wert dieses Darlehens auf null Euro gesunken.

Der Verlust des im Januar 2012 gewährten Darlehens sei aber als

Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen zu berücksichtigen.

Dies gelte auch, soweit die Klägerin Darlehensgeberin gewesen sei.

Seit der Einführung der Abgeltungssteuer führe der endgültige

Ausfall einer Kapitalforderung zu einem steuerlich zu

berücksichtigenden Verlust. Die insofern erforderliche

Einkunftserzielungsabsicht der Kläger werde dabei widerlegbar

vermutet.

Der Ausfall des im Juni 2013 gewährten Darlehens führe hingegen

nicht zu negativen Kapitaleinkünften der Kläger. Dies gelte sowohl

für den Anteil der Klägerin als auch für den im Rahmen des

Teileinkünfteverfahrens nicht abzugsfähigen Anteil des Klägers. Die

Vermutung der Einkunftserzielungsabsicht sei insofern widerlegt,

weil dieses Darlehen in der Krise gegeben worden und damit durch

das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sei.

Das FG hat die Revision zugelassen, da der BFH bislang nicht

entschieden habe, ob ein Steuerpflichtiger sich nur teilweise dafür

entscheiden kann, die bisherigen Grundsätze zur Berücksichtigung

von nachträglichen Anschaffungskosten aus eigenkapitalersetzenden

Finanzierungshilfen weiter anzuwenden, wenn die Anwendung von §

20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 EStG zu einem für ihn steuerlich günstigeren

Ergebnis führt (vgl. dazu auch FG Münster, Urteil vom 12.03.2018, 2

K 3127/15 E, Revision anhängig unter IX R 9/18).

Die Revision wurde eingelegt und ist beim BFH unter IX R 5/20

anhängig.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 28.01.2020, 10 K 2166/16 E,

nicht rechtskräftig
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Steuerbetrug nicht nachgewiesen: Vorsteuerabzug

darf nicht versagt werden

Hat das Finanzamt nicht dargetan, dass ein Steuerbetrug begangen

worden ist, kommt eine Versagung des Vorsteuerabzugs nach der sog.

Missbrauchs-Rechtsprechung des EuGH nicht in Betracht.

Die Nichtabfrage der USt-IdNr. des Empfängers zeitnah zur ersten

innergemeinschaftlichen Lieferung und darauffolgend in

regelmäßigen Abständen während der laufenden Lieferbeziehung

kann nach den Umständen des Einzelfalls eine

Sorgfaltspflichtverletzung darstellen, die Vertrauensschutz nach § 6a

Abs. 4 UStG ausschließt.

Wird die Abfragemöglichkeit nach § 18e UStG sorgfaltspflichtwidrig

nicht wahrgenommen, ergibt sich aus sachlichen Billigkeitsgründen

kein über § 6a Abs. 4 UStG hinausgehender Vertrauensschutz.

BFH, Urteil vom 11.3.2020, XI R 38/18

Wechselnde Auswärtstätigkeit:

Zweitwohnungskosten als Werbungskosten

absetzbar

Die Kosten einer vom Lebensmittelpunkt entfernten Zweitwohnung,

die für Übernachtungen im Rahmen einer wechselnden

Auswärtstätigkeit sowie als Büroarbeitsplatz genutzt wird, sind

insgesamt nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5a Einkommensteuergesetz als

Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit

berücksichtigungsfähig. Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg

entschieden.

Allerdings liege keine beruflich veranlasste doppelte

Haushaltsführung vor, so das FG. Dies sei nur dann der Fall, wenn der

Arbeitnehmer außerhalb des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte

einen eigenen Hausstand unterhält und auch am Ort der ersten

Tätigkeitsstätte wohnt (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 2 EStG). Im

zugrunde liegenden Fall verfüge die Klägerin aber nirgendwo über eine

erste Tätigkeitsstätte in diesem Sinne. Sie sei arbeitsrechtlich nicht

verpflichtet, in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung ihres

Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom

Arbeitgeber bestimmten Dritten dauerhaft tätig zu werden. Sie habe

keinen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz und sei

vielmehr nach ihrem Arbeitsvertrag nur im Außendienst tätig.

Es kämen aber Werbungskosten in Betracht. Dies seien nach § 9

Absatz 1 Satz 3 Nr. 5a Satz 1 EStG auch notwendige

Mehraufwendungen eines Arbeitnehmers für beruflich veranlasste

Übernachtungen an einer Tätigkeitsstätte, die nicht erste

Tätigkeitsstätte ist. Nach der bis zum Veranlagungszeitraum 2013

maßgeblichen Rechtslage seien Kosten für eine beruflich veranlasste

Übernachtung im Rahmen einer Auswärtstätigkeit nach § 9 Absatz 1

Satz 1 EstG abziehbare Werbungskosten. Mit der Neuregelung des

Reisekostenrechts ab dem Veranlagungszeitraum 2014 werde die

steuerliche Berücksichtigung von Übernachtungskosten im Rahmen

einer Auswärtstätigkeit nunmehr eigens und damit speziell in § 9

Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 EStG geregelt. Ziel des Gesetzgebers sei

gewesen, die Übernachtungskosten im Rahmen einer längerfristigen

Auswärtstätigkeit mit den Unterkunftskosten anlässlich einer

doppelten Haushaltsführung gleichzusetzen.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 24.10.2019, 6 K 35/19,

rechtskräftig

Einstellungsverfahren: Arbeitgeber hat kein

allgemeines Fragerecht nach Vorstrafen und

Ermittlungsverfahren

Im Rahmen eines Einstellungsverfahrens besteht kein allgemeines

Fragerecht des Arbeitgebers nach Vorstrafen und

Ermittlungsverfahren jedweder Art. Der Arbeitgeber darf bei einem

Arbeitnehmer vielmehr nur Informationen zu solchen Vorstrafen und

Ermittlungsverfahren einholen, die für den zu besetzenden

Arbeitsplatz relevant sein können. Dies gilt auch im Rahmen eines

Bewerbungsverfahrens für den öffentlichen Dienst, wie das

Arbeitsgericht (ArbG) Bonn entschieden hat.
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Der Kläger steht bei der Beklagten seit dem 01.08.2018 in einem

Ausbildungsverhältnis zur Fachkraft für Lagerlogistik. Im Rahmen

seiner Tätigkeit hat der Kläger Zugriff auf verschiedene hochwertige

Vermögensgüter der Beklagten. Im Rahmen des

Einstellungsverfahrens bei der Beklagten hatte er ein "Personalblatt"

ausgefüllt, in dem er bei den Angaben zu "Gerichtlichen

Verurteilungen/schwebende Verfahren" die Antwortmöglichkeit

"Nein" ausgewählt hatte. Tatsächlich war dem Kläger zu diesem

Zeitpunkt jedoch bekannt, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen

Raubes anhängig war und die Hauptverhandlung eröffnet werden

sollte. Im Juli 2019 wandte sich der Kläger sodann an seinen

Vorgesetzten und teilte ihm mit, dass er eine Haftstrafe antreten

müsse und er eine Erklärung der Beklagten benötige, dass er seine

Ausbildung während seines Freigangs fortführen könne. Die Beklagte

erklärte daraufhin mit Schreiben vom 20.11.2019 die Anfechtung des

Ausbildungsvertrages des Klägers wegen arglistiger Täuschung.

Das ArbG Bonn hat der Klage stattgegeben. Die Beklagte habe den

Ausbildungsvertrag des Klägers nicht wegen arglistiger Täuschung

anfechten können. Grundsätzlich sei der Arbeitgeber im

Einstellungsverfahren berechtigt, beim Bewerber Informationen zu

Vorstrafen einzuholen, wenn und soweit diese für die Art des zu

besetzenden Arbeitsplatzes relevant seien können. Bei einer

Bewerbung um ein öffentliches Amt dürfe sich der Arbeitgeber nach

anhängigen Straf- und Ermittlungsverfahren erkundigen, wenn ein

solches Verfahren Zweifel an der persönlichen Eignung des Bewerbers

für die in Aussicht genommene Tätigkeit begründen kann. Ist

hingegen die Frage nach gerichtlichen Verurteilungen und

schwebenden Verfahren bei einer Abwägung mit dem allgemeinen

Persönlichkeitsrecht des Bewerbers zu weitgehend, sei diese Frage

unzulässig und enthebe den Bewerber von der Verpflichtung zur

wahrheitsgemäßen Beantwortung.

Die von der Beklagten im Rahmen des Personalblattes gestellte

unspezifizierte Frage nach Ermittlungsverfahren jedweder Art sei bei

einer Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als Fachkraft für

Lagerlogistik zu weitgehend und damit unzulässig. Es vermöge nicht

jede denkbare Straftat Zweifel an der Eignung des Klägers für die

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik zu begründen, so das ArbG.

Dies gelte auch dann, wenn die Ausbildung durch einen öffentlichen

Arbeitgeber erfolgen soll. Damit aber sei die Beklagte nicht berechtigt

gewesen, den Ausbildungsvertrag des Klägers wegen arglistiger

Täuschung anzufechten.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann

Berufung beim Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden.

Arbeitsgericht Bonn, Urteil vom 20.05.2020, 5 Ca 83/20, nicht

rechtskräftig

Umsetzung der Kassensicherungsverordnung:

Zertifizierungsverfahren verzögert sich

Die Bundesregierung geht davon aus, dass zum 30. September 2020

keine cloud-basierte technische Sicherheitseinrichtung für die

elektronischen Aufzeichnungssysteme und digitalen

Grundaufzeichnungen von Kassensystemen am Markt zur Verfügung

stehen wird.

Mehrere größere Hersteller hätten mitgeteilt, dass das notwendige

Zertifizierungsverfahren nicht bis dahin abgeschlossen sein wird,

heißt es in einer Antwort (19/21351) auf eine Kleine Anfrage der

FDP-Fraktion (19/20314).

Hintergrund:

Um Manipulationen an elektronischen oder computergestützten

Kassensystemen sowie Registrierkassen und damit die Hinterziehung

von Umsatzsteuern zu verhindern, hat das Bundesfinanzministerium

mit der Kassensicherungsverordnung vom 26. September 2017 die

steuerrechtlichen Mitwirkungspflichten bei aufzeichnungspflichtigen

Geschäftsvorfällen i. S. d. § 146a der Abgabenordnung (AO)

präzisiert.

Die Rechtsverordnung legt unter anderem fest, welche

elektronischen Aufzeichnungssysteme von der Vorschrift erfasst sind

sowie die technischen Anforderungen an die Umsetzung der

Anforderungen des § 146a AO. Sie legt ebenfalls die Anforderungen

an den Beleg fest, der seit dem 1. Januar 2020 gemäß § 146a Absatz

2 AO auszugeben ist.

Nach § 146a Absatz 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 Satz 1 KassenSichV sind

die elektronischen Aufzeichnungssysteme und die digitalen

Grundaufzeichnungen ab dem 1. Januar 2020 durch eine zertifizierte

technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen. Zwar sind die

notwendigen technischen Umrüstungen unverzüglich vorzunehmen,

das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat aber eine

Nichtbeanstandungsregelung bis zum 30. September 2020 erlassen

(BMF, 6. November 2019; Dokumentnummer 2019/0891800), da

keine flächendeckende Umrüstung innerhalb der gesetzlichen Frist

wegen verspäteter Verfügbarkeit von TSEs am Markt in der Praxis

erfolgen konnte.

Die technischen Details der gesetzlichen Rahmenbedingungen

werden vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

ausgestaltet.
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Die Bundesdruckerei bietet zwei Formen der TSE an: ein

Hardware-Modul und eine Cloud-Variante. Das Hardware-Modul

besteht aus einer microSD-Karte, die mithilfe eines Adapters auch für

USB-Anschlüsse oder SD-Anschlüsse genutzt werden kann. Die

cloudbasierte Lösung wird in Zusammen-arbeit mit der DF Deutsche

Fiskal GmbH angeboten. Die Zertifizierung dieser cloudbasierten

Lösung ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

Zum Dokument "Technische Umsetzung der

Kassensicherungsverordnung" – Antwort der Bundesregierung:

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/213/1921351.pdf

Bundestag, hib-Meldung 825/2020 vom 11.08.2020 und BT-Drucks.

19/21351 vom 29.07.2020

Ein "Bestell-Button" für zwei Verträge kann

irreführend sein

Ein einziger "jetzt bestellen"-Button kann irreführend sein, wenn nicht

deutlich wird, dass damit zwei Verträge abgeschlossen werden. Dies

hat das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg entschieden. Wie die

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mitteilt, gab das Gericht

damit ihrer Klage gegen den Betreiber eines Onlineshops für

Naturkosmetik statt.

Konkret habe sich das Verfahren gegen die Mitrados GmbH & Co.KG

gerichtet, die die Naturkosmetik-Website "www.najoba.de" betreibt.

Das OLG habe unterstrichen, dass ein Online-Unternehmen

verpflichtet ist, Käufer klar und verständlich darüber zu informieren,

was mit der Bestellung eines Produktes in einem Onlineshop

verbunden ist. Verbrauchern müsse klar mitgeteilt werden, was

passiert, wenn sie auf den Bestell-Button klicken.

Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

sieht in dem Urteil "eine wichtige Präzisierung der Buttonlösung", die

zum Schutz vor untergeschobenen Verträgen eingeführt worden sei.

Die Buttonlösung sehe vor, dass Verbraucher vor einer Bestellung

eindeutig informiert werden, dass ein kostenpflichtiger Vertrag

zustande kommt. Die Mitrados GmbH & Co.KG habe dagegen

versucht, sich mit einem Button "jetzt kaufen" gleich zwei

verschiedene Verträge bestätigen zu lassen: Neben dem eigentlichen

Kaufvertrag habe der Anbieter behauptet, dass zusätzlich eine

kostenpflichtige Mitgliedschaft zustande gekommen sei.

In Bezug auf den § 312j Bürgerliches Gesetzbuch, der Verbraucher

vor Kostenfallen im Internet schützen solle, habe das OLG somit

klargestellt, dass die Bestellerklärung für Waren und die

Vertragserklärung für eine Mitgliedschaft komplett verschiedene

Verträge sind, die jeweils eine ausdrückliche Bestätigung des

Verbrauchers benötigen. Ein Bestellbutton, über den nicht deutlich

wird, dass neben dem Kaufvertrag zugleich eine kostenpflichtige

Mitgliedschaft abgeschlossen wird, genüge nicht.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, PM vom 29.07.2020
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